
Wesen der gesellschaftlichen Entwicklung tiefer ein- 
dringen mußten. Wir hatten nicht ausreichend begriffen, 
daß die Entwicklung der Kampf der Widersprüche ist, 
daß der unendliche Prozeß der gesellschaftlichen Ent
wicklung sich niemals auf gleicher Stufe wiederholt, 
nicht glatt und konfliktlos vonstatten geht. Wir ver
suchten die neuen Widersprüche mit überholten Metho
den zu lösen, mit Methoden, die z. T. von bürgerlichen 
Juristen auf uns übertragen, uns zum Teil auch in 
unserer wissenschaftlichen Ausbildung vermittelt 
worden waren, die aber beschränktem, bürgerlich 
formalem und dogmatischem Denken entstammen. Wir 
beachteten nicht rechtzeitig genug, daß die Warnung 
des Genossen Walter U l b r i c h t ,  der der bürger
lichen Rechtswissenschaft eigene Formalismus und 
Dogmatismus sei die gefährlichste zum Revisionismus 
führende Gefahrenquelle, auch an uns gerichtet war.

In seinem Referat auf dem V. Parteitag legte Ge
nosse Walter Ulbricht dar:

„In der DDR werden die ökonomischen Gesetze des 
Kapitalismus allmählich durch die ökonomischen Ge
setze des Sozialismus verdrängt. Ihre Erscheinungs
formen stoßen aber zum Teil auf das Unverständnis 
vieler Menschen, da sie im Widerspruch zu ihren 
alten Gewohnheiten stehen.
In der gegenwärtigen Periode gibt es bei uns nicht 
wenige Widersprüche. Das sind aber nichtantagonisti
sche Widersprüche, weil sie keine unversöhnlichen 
Klassengegensätze zum Ausdruck bringen. Auch diese 
nichtantagonistischen Widersprüche haben objektiven 
Charakter, ihr Auftreten ist unvermeidlich; sie sind 
keineswegs einfach Erscheinungsformen von subjek
tiven Faktoren.“
Als einige dieser nichtantagonistischen Widersprüche 

hob Genosse Ulbricht den Widerspruch zwischen den 
wachsenden Bedürfnissen und dem Tempo der Ent
wicklung der Produktion, zwischen der Entwicklung 
der Produktivkräfte und der Existenz privater land
wirtschaftlicher Betriebe, zwischen der Arbeitsweise 
und Struktur des Staatsapparates und dem Willen der 
Volksmassen zur Mitarbeit, zwischen überkommenen 
Denkweisen und dem sozialistischen Leben hervor.

Haben wir in unserer juristischen Arbeit die Tatsache 
hinreichend beachtet, daß man, will man nicht fehl
gehen, zwischen antagonistischen und nichtantagonisti
schen Widersprüchen unterscheiden muß? Dazu hielt 
uns Genosse Walter Ulbricht auf der Babelsberger 
Tagung an, indem er ausführte:

„Wir kommen nur zu einer richtigen Einschätzung 
der Verbrechen und Vergehen, wenn wir zwischen 
antagonistischen Widersprüchen, die sich in solchen 
Verbrechen äußern, und nichtantagonistischen gesell
schaftlichen Widersprüchen unterscheiden, die auf 
Disproportionen und Widersprüchen in der Wirtschaft 
und auf alten bürgerlichen Gewohnheiten und ideolo
gischer Rückständigkeit beruhen. Zum Beispiel wir
ken von Westdeutschland und Westberlin die Verfau- 
lungs- und Zersetzungserscheinungen des kapitalisti
schen Regimes in die DDR. Der Kampf gegen diese 
Erscheinungen muß erfolgen durch die Festigung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit und durch die gesell
schaftliche und staatliche erzieherische Einwirkung 
auf solche Personen, die solchen fremden Einflüssen 
unterliegen. Die Erziehung zur neuen gesellschaft
lichen Disziplin ist eine wichtige Aufgabe zur Siche
rung der Arbeiter-und-Bauern-Macht gegen feindliche 
Einflüsse. Wir müssen berücksichtigen, daß die Mehr
zahl der Straftaten in der DDR auf mangelnder ge
sellschaftlicher Disziplin beruht oder im Zusammen
hang mit wirtschaftlichen oder persönlichen Schwie
rigkeiten steht.“
Ja, haben wir uns denn überhaupt die Mühe gemacht, 

den jeweiligen Widerspruch aufzudecken? Wir haben 
die Tatbestandsmäßigkeit der Handlung geprüft; wir 
haben höchstens die Angriffsrichtung und das Objekt 
festgestellt, sowie die Gesellschaftsgefährlichkeit der 
Tat zu charakterisieren versucht. Haben wir aber ge
fragt, welcher Widerspruch in dem konkreten Ver
brechen in Erscheinung tritt? Haben wir ernsthaft ver
sucht zu klären, warum der Arbeiter seinen Klässen- 
genossen in Uniform, der die auch für ihn vorteilhaften

Errungenschaften schützt, schmähte? Haben wir den 
deklassierten Bourgeois, der jetzt in der Produktion 
tätig sein muß, vom klassenbewußten Arbeiter unter
schieden? Haben wir, was Genosse M a t e r n  in seinem 
Diskussionsbeitrag auf dem V. Parteitag hervorhob, be
achtet, daß sich die wirkliche Einstellung des Menschen 
zum sozialistischen Staat am Stand seiner Arbeitsmoral 
offenbart und daß man nicht richtig ein schätzen kann, 
auf wen man sich verlassen kann, wenn man die Men
schen nicht nach den Ergebnissen ihrer Arbeit mißt. 
Wenig drückt sich davon in unserer Arbeit aus.

Wovon hat sich das Gericht in der Strafsache ge
gen die 1935 geborene Margot S. — 3 S 25/58 (Kreis
gericht Oranienburg), die es am 13. Februar 1958 wegen 
Unterschlagung von 1513 DM volkseigener und 175 DM 
FDJ-Gelder in der Zeit vom November 1956 bis Anfang 
1957 zu einem Jahr Gefängnis bedingt verurteilte, leiten 
lassen? Die Angeklagte ist Tochter eines Former
meisters. Nach dem Besuch der Grundschule wurde sie 
Bürohilfe. Da sie gute Leistungen zeigte, wurde ihr die 
Entwicklung zum Industriekaufmann ermöglicht. Sie 
beendete die Lehre wegen guter Leistungen vorfristig 
und war zur Zeit der Tat Kassiererin mit 400 DM 
Bruttoeinkommen. Ihr Ehemann ist Kraftfahrer. Sie 
hat ein Kind im Alter von sechs Wochen. Das unterschla
gene Geld verbrauchte sie für „Garderobe und Ver
gnügungen“. Der Schaden wurde durch sie und ihren 
Vater bis zur Hauptverhandlung ersetzt. Neben des 
sehr guten Beurteilung des Betriebes und der Beglei
chung des Schadens wurden der Angeklagten, um zur 
bedingten Verurteilung zu gelangen, die Einsicht in das 
Strafbare ihres Tuns, ihre Reue und das Vorhandensein 
des Säuglings zugerechnet, da „durch eine spätere Voll
streckung der Strafe der Erziehungszweck nicht mehr 
ereicht werden dürfte“.

Es fehlt jede Einschätzung der Einstellung der An
geklagten zum Staat, zum Volkseigentum und zur Ar
beit. Anstelle des ersteren wird lediglich die Mitglied
schaft in FDJ und FDGB aufgeführt. Das zweite wird 
nur im Rahmen der Behandlung der Straftat berührt. 
Das dritte hielt man durch die sehr gute Beurteilung 
des Betriebes für geklärt. Kann sich aber nicht in der 
Mitgliedschaft zu gesellschaftlichen Organisationen so
wie in guten Arbeitsleistungen einerseits und in der 
Plünderung des Volkseigentums andererseits ein Wider
spruch verbergen, dessen Aufdeckung lohnt, weil das 
der richtigen Beurteilung der Handlung und der Per
sönlichkeit der Täterin dient? Müssen wir nicht ver
suchen, Kriterien zu finden, die den Bewußtseinsstand 
der Angeklagten offenlegen? Mit der Reue, die viel
leicht ehrlich empfunden, möglicherweise aber auch nur 
gespielt wird, und dem Vorhandensein eines Säuglings 
ist keine Klarheit gewonnen. Wir müssen vielmehr 
untersuchen, ob das sich in der Tat äußernde egoisti
sche Verhalten, das einen Gegensatz zum Stand der 
gesellschaftlichen Entwicklung bildet, sich auch sonst 
bei der Täterin zeigt; dann werden wir erkennen, wie
weit diese noch hinter den Anforderungen zurücksteht, 
die die sozialistische Moral an die Bürger stellt.

Das gleiche Gericht hat in der Strafsache gegen die 
ebenfalls 1935 geborene Waltraud L. — 3 S 177/58 
(KrG Oranienburg) — am 16. April 1958 wegen Dieb
stahls von insgesamt 81,50 DM privater und 35 DM 
FDJ-Gelder eine Gefängnisstrafe von acht Monaten 
unbedingt ausgesprochen. Die Angeklagte ist Tochter 
eines Lehrers. Nach der Entlassung aus der Grund
schule war sie Kdndergartenhilfe. Dann besuchte sie 
eine Pionierleiterschule und war abwechselnd Instruk
teur bei der FDJ-Kreisleitung und Pionierleiter. Sie 
gehört der SED, FDJ, dem FDGB und der DSF .an. 
Sie ist verheiratet und will wirtschaftliche Schwierig
keiten gehabt haben. Die Strafkammer glaubte ihr das 
wohl mit Recht, aber ohne überzeugende Darlegung, 
nicht. Maßgebend für die hohe unbedingte Strafe war 
für das Gericht, daß die Angeklagte nach einer Kollek
tivbeurteilung haltlos sei und eine schlechte Arbeits
disziplin habe, daß sie den Schaden bis zur Verhand
lung nicht ersetzte und daß sie besonders gut geschult 
war, „so daß sie sich über das Verwerfliche ihrer Hand
lungsweise und über die Bedeutung des gesellschaft
lichen Eigentums im klaren sein mußte“. Auch hier 
fehlt — ebenso wie im ersten Fall — die selbständige 
Einschätzung des Gerichts hinsichtlich der wesentlich-
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